
Auf einen Blick 
 

Wissenschaftliche Beratungsgremien spielen 
in der Bundesrepublik in vielen Politikfeldern  

eine wichtige Rolle. Die Große Koalition hat  
sich vorgenommen, mit einem neuen Sachver­

ständigenrat für Verbraucherfragen ein weiteres 
Beratungsgremium einzurichten und die Ver­

braucherpolitik hiermit wissenschaftlich besser  
zu fundieren. Dieser Beitrag zeigt wesentliche 

Gestaltungsparameter auf, die für den Erfolg eines 
solchen Gremiums maßgeblich sind. Grundlage 

der Empfehlungen stellen Erfahrungen mit  
bereits existierenden Beratungsgremien dar.

Die Bundesregierung hat angekündigt, die deutsche 
Verbraucherpolitik in dieser Legislaturperiode institu­
tionell weiterzuentwickeln. Ein wichtiges Vorhaben 
hierbei stellt die Einrichtung eines „unabhängigen und 
interdisziplinär besetzten Sachverständigenrates für 
Verbraucherfragen“ dar,2 der die Politik und Öffent­
lichkeit nach dem Vorbild der fünf Wirtschaftsweisen 
regelmäßig und kompetent über die Lage der Verbrau­
cherinnen und Verbraucher in Deutschland informie­
ren soll.3

Ein Blick in die stark ausdifferenzierte Institutionen­
landschaft wissenschaftlicher Politikberatung im In- 
und Ausland zeigt, dass sich der Bundesregierung für 
die Ausgestaltung eines solchen Rates verschiedene 
Möglichkeiten bieten. So unterscheiden sich Bera­
tungsgremien wie die Sachverständigenräte zur Begut­
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, zur 
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 
oder der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) u. a. 
hinsichtlich ihres Mandats, ihrer institutionellen Un­
abhängigkeit und ihrer personellen Besetzung und 
Zusammensetzung. 

Die Bundesregierung steht demnach vor der Aufgabe, 
die intendierte Funktion des Sachverständigenrates für 
Verbraucherfragen (SVRV) zu konkretisieren und – da­
rauf aufbauend – aus der Fülle der Gestaltungsparame­
ter diejenigen zu wählen, die die Ausführung der  Bera­
tungsfunktion bestmöglich erlauben. Ziel dieses Bei­
trags ist es, die Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Ausgestaltungsmöglichkeiten des SVRV zu diskutieren. 
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I. Mandat

Das Mandat definiert den Aufgabenbereich, die er­
warteten Leistungen sowie die spezifischen Zustän­
digkeiten des Gremiums. Ausgehend von den oben 
beschriebenen zwei Beratungsfunktionen sind für 
einen SVRV prinzipiell auch zwei Arten von Man­
daten denkbar. Auf der einen Seite könnte das Man­
dat dem SVRV nach dem Vorbild des SVRGE die 
Aufgabe geben, eine periodische wissenschaftliche 
Begutachtung und Darstellung der Lage der Ver­
braucherinnen und Verbraucher in Deutschland 
durchzuführen und spezifischen Themen im Rah­
men von Sondergutachten nachzugehen. Primäre 
Aufgaben eines solchen SVRV wären demnach:
–	 Regelmäßige und strukturierte Forschung zur 

Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher und 
Abbildung im Zeitverlauf; 

–	 Identifikation von verbraucherpolitischen Fehl- 
und Neuentwicklungen und Aufzeigen von Ursa­
chen und Reformbedarfen; 

–	 Folgenabschätzung politischer Maßnahmen (ex 
ante) und Evaluationen (ex post).

Durch ein solches kritisches Begleiten würde die 
Politik unmittelbar beraten und die öffentliche Mei­
nungsbildung zur Lage und Entwicklung der Ver­
braucherinnen und Verbraucher in Deutschland 
gefördert. Die Aufgabe, vor der ein solcher Sachver­
ständigenrat zunächst steht, liegt in der Definition 
der zu messenden Zielkriterien, die bspw. beim 
SVRGE durch das magische Viereck definiert sind. 

Alternativ könnte das Mandat des SVRV nach dem 
Vorbild des RNE darin bestehen, die Bundesregie­
rung bei der Entwicklung einer nationalen Ver­
braucherstrategie zu beraten und zu einer gesell­
schaftlichen Konsensbildung hinsichtlich des ver­
braucherpolitischen Leitbildes beizutragen. Primäre 
Aufgaben eines solchen SVRV wären hierbei: 
–	 Entwicklung sowie Verankerung eines nationa­

len Verständnisses über Leitbild, Ziele und Ins­
trumente der Verbraucherpolitik durch Diskussio­
nen, Projekte und Aufklärungsveranstaltungen;

–	 konkrete Beratung der Bundesregierung zur Fort­
entwicklung der nationalen Verbraucherstrategie;

–	 Identifikation von prioritären Handlungsfeldern 
und Indikatoren zur quantitativen Abbildung der 
Zielerreichung der Verbraucherstrategie.

 
Voraussetzung und zugleich Herausforderung für 
die Arbeit eines solchen SVRV wäre jedoch zunächst 
die Definition einer einheitlichen sowie stakeholder­
übergreifenden nationalen Verbraucherstrategie. 
Vor dem Hintergrund einer in Deutschland sehr 

Funktion: Wissenschaftliche Begleitung 
und Kontrolle vs. Aufklärung und  
Konsensfindung

Ausgangspunkt für die Diskussion über die Ausgestal­
tung eines SVRV ist die Frage, welche übergeordnete 
Funktion ein solcher Rat in der Verbraucherpolitik 
erfüllen soll. Betrachtet man die Landschaft wissen­
schaftlicher Beratungsgremien in Deutschland, kön­
nen zwei grundsätzlich verschiedene Funktionen 
eines Sachverständigenrates unterschieden werden.4

1. Wissenschaftliche Begleit- und Kontrollfunktion: 

Wissenschaftlich ausgerichtete Gremien nach dem 
Vorbild des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVRGE) 
mit einem Schwerpunkt auf der wissenschaftlichen 
Begutachtung bestimmter Entwicklungen in den 
jeweiligen Politikfeldern oder

2. Aufklärungs- und Konsensfunktion: Primär auf 
den gesamtgesellschaftlichen Diskurs, die Aufklärung 
und die Konsensfindung ausgerichtete Gremien nach 
dem Modell des Rates für Nachhaltige Entwicklung 
(RNE). Hier geht es primär darum, in Politikfeldern, 
in denen zwischen wesentlichen Stakeholdern nur 
unzureichende Übereinstimmungen über wesentli­
che Grundüberzeugungen, Ziele und Instrumente 
existieren, die Konsensbildung zu fördern.

In Anbetracht einer oftmals zu Recht bemängelten 
bislang unzureichenden Evidenzbasierung in der 
Verbraucherpolitik sollte sich der SVRV aus Sicht 
der Autoren insbesondere auf die erste – die wissen­
schaftliche Begleit- und Kontrollfunktion – fokus­
sieren.5 Diese Einschätzung scheint auch Bundes­
verbraucherminister Maas zu teilen. In seinen Aus­
führungen hebt auch er bislang die erstgenannte 
Funktion hervor. So soll der SVRV der Politik zum 
einen „verlässliche Analysen und eine solide Ver­
braucherforschung“ zur Verfügung stellen, damit 
diese „in jeder Situation die richtigen Entschei­
dungen treffen kann“. Zum anderen geht es ihm 
darum, öffentliche „Aufmerksamkeit“ für Verbrau­
cherfragen zu schaffen.6  

Wesentliche institutionelle  
Gestaltungsparameter 

Vier Gestaltungsparameter spielen für die Ausge­
staltung des SVRV eine hervorgehobene Rolle: das 
Mandat, die Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
die Politik, die institutionelle Unabhängigkeit sowie 
die personelle Besetzung und Zusammensetzung.7 2
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kontrovers geführten Diskussion etwa über ein ver­
brauchpolitisches Leitbild scheint ein solcher Kon­
sens allerdings noch in weiter Ferne. Deshalb und 
im Hinblick auf das vielfach kritisierte Defizit an 
wissenschaftlicher Fundierung der Verbraucherpoli­
tik in Deutschland erscheint es sinnvoll, das Man­
dat des SVRV eher in Anlehnung an den SVRGE  
und damit mit einem Fokus auf wissenschaftlicher 
Begleitung und Kontrolle auszugestalten.

II. Einflussnahme auf die Politik

Unabhängig davon, ob der SVRV eher ein Mandat 
zur wissenschaftlichen Begleitung oder zur natio­
nalen Konsensbildung erhält, wird er Gutachten  
und Stellungnahmen verfassen bzw. in Auftrag ge­
ben. Hieran knüpft sich die Frage an, ob es dem  
SVRV erlaubt sein sollte, innerhalb seiner Veröffent­
lichungen direkte Empfehlungen an die Bundesre­
gierung auszusprechen (wie es beim RNE der Fall ist), 
oder ob sein Einfluss indirekt durch die Einbrin- 
gung von verbraucherpolitischem Sachverstand er­
folgt (wie es beim SVRGE idealtypisch der Fall ist). 
Überdies muss geregelt werden, ob der Bundesre-
gierung Pflichten hinsichtlich der Beantwortung 
der Veröffentlichungen des SVRV auferlegt werden 
sollten. 

Aus der Erfahrung mit anderen politischen Bera­
tungsgremien kann gefolgert werden, dass es für die 
Wirksamkeit der Beratung nicht so sehr darauf an­
kommt, ob ein Rat direkte oder indirekte Empfehlun­
gen an die Bundesregierung aussprechen darf, son­
dern inwieweit die Bundesregierung dazu verpflichtet 
ist, auf Gutachten und Stellungnahmen zu antwor­
ten. So ist die Bundesregierung etwa dazu verpflich­
tet, binnen acht Wochen Stellung zum Jahresgut­
achten des SVRGE zu nehmen. Eine solche Ver­
pflichtung würde sicherstellen, dass die Gutachten 
und Stellungnahmen des SVRV von der Bundesre­
gierung zur Kenntnis genommen und auch öffent­
lich zugänglich kommentiert würden. 

III. Institutionelle Unabhängigkeit

Die institutionelle Unabhängigkeit stellt eine Grund­
voraussetzung dafür dar, dass ein politisches Bera­
tungsgremium überparteilich arbeiten, Glaubwür­
digkeit aufbauen und öffentliche Wirksamkeit ent­
falten kann. Unabhängigkeit beschreibt hierbei den 
Grad der fachlichen, personellen sowie finanziellen 
Freiheit vom Beratungsadressat, sprich der Bundes­
regierung. Die Unabhängigkeit sollte in der norma­
tiven Grundlage des SVRV geregelt sein.

Allerdings darf formale nicht mit faktischer Unab­
hängigkeit gleichgesetzt werden, die maßgeblich 
davon bestimmt wird, wie frei der SVRV in der Wahl 
der zu behandelten Themen, der angewandten Me­
thoden sowie der interpretativen Ansätze ist, und 
ob er eigeninitiativ Themen setzen und Studien er­
stellen bzw. vergeben darf. Es ist zwingend notwen­
dig, dass das Mandat des SVRV die institutionelle 
Unabhängigkeit gewährleistet und er in der Praxis 
tatsächlich souverän arbeiten kann.

IV. Personelle Ernennung und Zusammensetzung

Die Unabhängigkeit des SVRV wird des Weiteren 
davon bestimmt, wer die Mitglieder des Rates be­
nennt und wie lange diese im Amt bleiben. Die 
größte Unabhängigkeit garantiert hierbei das Ko­
optationsverfahren, wonach der SVRV selbst neue 
Ratsmitglieder auswählen und ernennen kann. Je­
doch kann dieses Verfahren zu einer „Homogeni­
sierung der Denkweisen“ führen und bewirken, dass 
Personen mit gänzlich unterschiedlichen und inno­
vativen Herangehensweisen keinen Einzug in den 
Rat erhalten, was der Beratungsqualität schaden 
kann. Überdies könnte ein solches Verfahren dazu 
führen, dass sich der Sachverständigenrat „ver­
selbstständigt“ und seinen Bezug zum Beratungs­
adressaten, d. h. der Bundesregierung verliert.

In Deutschland hat sich denn auch durchgesetzt, dass 
entweder die Bundesregierung selbst (wie beim RNE) 
oder der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundes­
regierung und unter Anhörung der Ratsmitglieder 
(wie beim SVRGE) neue Mitglieder beruft. Diese Vor­
gehensweisen bedingen naturgemäß eine größere 
Nähe zur Bundesregierung und demzufolge eine ge­
ringere Unabhängigkeit des SVRV. Um trotz der Er­
nennung durch die Bundesregierung die Gefahr einer 
politischen Instrumentalisierung zu minimieren, soll­
te in Bezug auf die Länge der Amtszeit ein Intervall 
gewählt werden, das entweder kürzer (bspw. drei Jah-
re wie beim RNE) oder aber länger (bspw. fünf Jahre 
wie beim SVRGE) als die jeweilige Legislaturperiode ist. 

Die Frage nach der Ernennung der Ratsmitglieder ist 
eng mit der Frage nach der personellen Zusammen­
setzung des Rates verbunden. Allgemein besteht die 
Möglichkeit, rein wissenschaftliche Gremien (wie 
beim SVRGE) oder gemischt besetzte Stakeholder­
gremien (wie beim RNE) zu formieren. 

Abhängig vom Mandat haben beide Formen ihre 
Berechtigung: Für einen wissenschaftlich ausge­
richteten SVRV, der primär mit der periodischen 3
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wissenschaftlichen Begutachtung der Lage der 
Verbraucherinnen und Verbraucher betraut ist, ist 
eine durchgängig akademische Besetzung sinnvoll. 
Durch fundiertes Theorie- und Methodenwissen 
kann so der theoretische und empirische Gehalt der 
Berichte und Stellungnahmen sichergestellt wer­
den, was dem SVRV zu hoher Glaubwürdigkeit, 
Legitimität und Einflussnahme verhelfen kann.

Allerdings kann eine rein akademische Zusammen­
setzung auch dazu führen, dass verbraucherpoliti-
sche Themen zu abstrakt betrachtet und Verbraucher­
realitäten eventuell unzureichend erfasst werden. Um 
dieser Gefahr entgegenzuwirken, könnte – analog 
zum SVRGE – informell festgelegt werden, dass ein 
bestimmter Teil der Mitglieder des SVRV bei der Beru­
fung die Zustimmung der Verbraucherverbände hat. 

Für einen SVRV, der sich mit der Förderung eines 
gesellschaftlichen Konsens sowie der Weiterent­
wicklung der nationalen Verbraucherstrategie be­
fasst, scheint hingegen eine gemischte, d. h. hetero­
gene Zusammensetzung mit unterschiedlichen 
Stakeholdern sinnvoll. Hierbei gilt es zunächst zu 
klären, ob die Besetzung des Rates paritätisch, d. h. 
nach einem festen Schlüssel erfolgt und ob dem Rat 
auch Vertreter der anbietenden Wirtschaft angehö­
ren sollten. Nach dem Vorbild des Kuratoriums der 
Stiftung Warentest wäre es bspw. denkbar, dass sich 
der Rat je zu einem Drittel aus Verbraucherver­
tretern, Vertretern der Wirtschaft und „neutralen“ 
Mitgliedern, vornehmlich Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, zusammensetzt. 

Fazit

Mit dem SVRV kann die Bundesregierung einen 
wichtigen Beitrag dafür leisten, die Verbraucherpoli­
tik theoretisch und empirisch besser zu fundieren 
und damit strategischer auszurichten und zu profes­
sionalisieren. Wie dieser Beitrag aufzeigt, bieten 
sich der Verbraucherpolitik hierbei eine Reihe un­
terschiedlicher Gestaltungsoptionen. Der Erfolg des 
SVRV hängt nun davon ab, dass die Bundesregie­
rung die richtigen Gestaltungsakzente setzt und die 
hierauf aufbauenden institutionellen und finan­
ziellen Grundlagen schafft.

Aus Sicht der Autorin und des Autors sollte die über­
geordnete Funktion des SVRV klar auf wissenschaft­
licher Beratung und Kontrolle liegen. Demnach 
sollte das Mandat des SVRV auch darauf ausgerich­
tet sein, eine strukturierte Forschung zur Lage der 
Verbraucherinnen und Verbraucher zu betreiben. 
Hierfür muss der Rat in einem ersten Schritt eine 
Methodik entwickeln und Monitoringinstrumente 
aufbauen. Seine Unabhängigkeit ist formal und in­
formell sicherzustellen. Hierfür ist es notwendig, 
dass der SVRV im Rahmen seines Mandats weitge­
hend selbst darüber entscheidet, welche Themen er 
wie behandelt. Überdies sollte der SVRV direkte 
Empfehlungen aussprechen dürfen, zu denen die 
Bundesregierung verpflichtend Stellung nimmt. 
Hinsichtlich der personellen Zusammensetzung 
sollte der Rat aus Wissenschaftlerinnen und Wis­
senschaftlern bestehen, die von der Bundesregie­
rung nach einer Anhörung durch die Ratsmitglieder 
ausgewählt werden. Deren Amtszeiten sollten von 
den Legislaturperioden abweichen.


